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Hinweis: 
Die folgenden Folien geben ausschließlich einen Überblick über die für 
Diplomstudierende im Fach „Unternehmensbesteuerung“ geltenden 
Übergangsregelungen.

Wenn Sie sich allgemein über das Fach „Unternehmensbesteuerung“ informieren 
möchten, sehen Sie sich bitte die jeweiligen Informationen (für Diplom-, Bachelor-
oder Masterstudierende) an, die wir auf unserer Startseite für Sie bereitgestellt 
haben.  
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Lehrveranstaltungen für den Diplomstudiengang I
• Unternehmensbesteuerung 1: 

Grundlagen der Unternehmensbesteuerung (2 SWS = 3 CP)

• Unternehmensbesteuerung 2: 
Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften 
(3 SWS = 4,5 CP)

• Unternehmensbesteuerung 3: 
Steuerwirkungslehre (3 SWS = 4,5 CP)

und alternativ

• Unternehmensbesteuerung 4: 
Introduction to International Taxation (2 SWS = 3 CP)

oder

• Unternehmensbesteuerung 5: 
Besteuerung von Unternehmensumstrukturierungen (3 SWS = 4,5 CP)
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Lehrveranstaltungen für den Diplomstudiengang II
• Abweichend von den bisherigen Regelungen zu den Pflicht- und Wahlbestandteilen 

nach der DPO 2002 im Schwerpunkt „Unternehmensbesteuerung“ kann als 
grundlegende Veranstaltung (Pflichtveranstaltung) entweder 
Unternehmensbesteuerung 4 oder Unternehmensbesteuerung 5 angerechnet 
werden. 

• Die Regelungen für die anrechenbaren Wahlveranstaltungen gelten unverändert.
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Timing Umstellung der Prüfungsordnung
Ab dem WiSe 2008/09 werden keine expliziten Diplomveranstaltungen im 
Schwerpunkt „Unternehmensbesteuerung“ mehr angeboten!

SoSe 2007 WiSe 2007/08 SoSe 2008 WiSe 2008/09 SoSe 2009

Vordiplom

B.Sc.-Grundlagenphase

B.Sc.-Profilierungsphase

Erstmalige Einschreibung B.Sc.

Erstmaliges Angebot der Bachelormodule in 
der Profilierungsphase sowie der Mastermodule

Hauptstudium Diplom

Letztmaliges Angebot der Diplomvorlesungen im 
Hauptstudium
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Szenario I:
Für Diplomstudierende, die ab dem WiSe 2008/09 mit dem Fach 
„Unternehmensbesteuerung“ beginnen, gilt folgender Prüfungsplan mit 
entsprechend angegebener Credit Point-Vergabe:

Prüfungsrelevante Module:

• Bachelormodul „Unternehmensbesteuerung I“ (7,5 CP) und

• Mastermodul „Steuerwirkungslehre“ (4,5 CP) sowie

• entweder Mastermodul „ Introduction to International Taxation“ (3 CP)

• oder Mastermodul „Besteuerung von Unternehmensumstrukturierungen“ (4,5 CP).
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Szenario II:
Diplomstudierende, die das Fach „Unternehmensbesteuerung“ bereits belegen, 
konnten die fehlenden Veranstaltungen aus unserem Lehrangebot ergänzen. 
Separate Diplomklausuren wurden bis SoSe 2009 angeboten.

Prüfungsrelevante Module:

• „Grundlagen der Unternehmensbesteuerung“ (3 CP), Teil des Bachelormoduls 
„Unternehmensbesteuerung I“,

• „Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften“ 
(4,5 CP), Teil des Bachelormoduls „Unternehmensbesteuerung I“ und

• Mastermodul „Steuerwirkungslehre“ (4,5 CP) sowie

• entweder Mastermodul „ Introduction to International Taxation“ (3 CP)

• oder Mastermodul „Besteuerung von Unternehmensumstrukturierungen“ (4,5 CP).
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Voraussichtliches Lehrangebot
 CP  CP SoSe 

2012 
WiSe 

2012/13 
SoSe 
2013 

WiSe 
2013/14 

Grundlegende Veranstaltungen  BSc-Module      

Unternehmensbesteuerung 1 
(Grundlagen der Unternehmensbesteuerung)  

 
3,0 

 
 
Unternehmensbesteuerung I 

 
 

7,5 

 
 

X 

 
 

 
 

X 

 

Unternehmensbesteuerung 2 
(Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- 
und Kapitalgesellschaften) 

 
 

4,5 

   

        

  MSc-Module      

Unternehmensbesteuerung 3 
(Steuerwirkungslehre) 

 
4,5 

 
Steuerwirkungslehre 

 
4,5 

 
X 

 
 

 
X 

 

und alternativ        

Unternehmensbesteuerung 4 
(Introduction to International Taxation)  

 
3,0 

 
Introduction to International Taxation 

 
3,0 

 
X 

 
 

 
X 

 

oder Unternehmensbesteuerung 5 
(Besteuerung von Unternehmensumstrukturierungen) 

 
4,5 

Besteuerung von 
Unternehmensumstrukturierungen 

 
4,5 

  
X 

 
 

 
X 

        

Wahlveranstaltungen        

Seminar zur Unternehmensbesteuerung  3,0 Seminar zur Unternehmensbesteuerung 3,0 X X  X 
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Modul „Unternehmensbesteuerung I“ (6 SWS, 7,5 CP):
• Grundlagen der Unternehmensbesteuerung (2 SWS),

• Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften 
(2 SWS),

• Übung zum Modul „Unternehmensbesteuerung I“ (2 SWS).

→ Das Modul endet mit einer Modulabschlussklausur.
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Relevante Mastermodule ab WiSe 2008/09
• Steuerwirkungslehre (3 SWS)

• Internationale Besteuerung (2 SWS) 

• Besteuerung von Unternehmensumstrukturierungen (3 SWS)

• Seminar zur Unternehmensbesteuerung (2 SWS)
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Seminar zur Unternehmensbesteuerung
• zusätzliche Wahlveranstaltung (2 SWS = 3 CP)

• selbständige Bearbeitung aktueller und grundsätzlicher Fragestellungen anhand 
von Beiträgen aus Fachzeitschriften

• Umfang:

Konspekt (Länge ca. 3 bis 5 Seiten),

Thesenpapier,

Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Auditorium

• Bearbeitungszeit für schriftliche Seminararbeit: 6 Wochen

• Lernziel:

Vertiefung der Kenntnisse in einzelnen Teilbereichen der Steuerlehre

Vorbereitung für Erstellung der Diplomarbeit, insbesondere Übung für 
Recherchen zu Fachfragen,

Schulung der sprachlichen und rhetorischen Fähigkeiten
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Klausuranmeldung 
• Studierende des Diplomstudiengangs melden sich wie bisher über FlexNow zu den 

Klausuren der jeweiligen Lehrveranstaltungen an.

• Belegen Studierende das gesamte Modul „Unternehmensbesteuerung I“, so 
melden sie sich in FlexNow zu den beiden Lehrveranstaltungen „Grundlagen der 
Unternehmensbesteuerung“ (Ubest 1) sowie „Steuerliche Gewinnermittlung und 
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften“ (Ubest 2) an. 
Die in der Klausur erzielte Note wird (gemeinsam mit den jeweiligen CP) für beide 
Lehrveranstaltungen eingetragen.
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Freiversuche
• Um ein Klausurergebnis zu verbessern, müssen Studierende pro Lehrveranstaltung 

einen Freiversuch setzen.

• Haben Studierende das gesamte Modul „Unternehmensbesteuerung I“ belegt und 
möchten das erzielte Klausurergebnis verbessern, so müssen in FlexNow zwei 
Freiversuche (jeweils einen auf die Lehrveranstaltung „Grundlagen der 
Unternehmensbesteuerung“ (Ubest 1) sowie „Steuerliche Gewinnermittlung und 
Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften“ (Ubest 2) gesetzt werden.
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Ersatz ABWL „Besteuerung & Unternehmenspolitik“
• Die ABWL-Veranstaltung „Besteuerung & Unternehmenspolitik“ wurde letztmalig im 

SoSe 2008, die zugehörige Klausur letztmalig im WiSe 2008/2009 angeboten.

• Studierende, die Veranstaltungen aus dem Fach „Unternehmensbesteuerung“ im 
Rahmen der ABWL belegen möchten, können das Modul  „Unternehmens-
besteuerung I“ (umfasst Grundlagen der Unternehmensbesteuerung“ sowie 
„Gewinnermittlung und Besteuerung von Personen- und Kapitalgesellschaften“, 
7,5 CP) besuchen.

• Alternativ besteht natürlich die Möglichkeit, den gesamten Schwerpunkt im 
Rahmen der ABWL zu belegen.
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Wechsel vom Diplom- in den BSc-Studiengang
Studierende, die aus dem Diplom- in den BSc-Studiengang wechseln möchten, 
lassen sich bitte persönlich am LS beraten.

Offene Fragen?
Wenden Sie sich bitte an Swen Kuper.

E-Mail: swen.kuper@rub.de 
Sprechstunde: Mi, 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung (GC 4/149)
Telefon: 0234 / 32-22879
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